
  

9. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Jülich vom 06.09.2021 
 

Aufgrund von § 7 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW, S. 666 ff.), in der 
zur Zeit geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Jülich am 30.08.2021 mit der Mehrheit der 
gesetzlichen Zahl der Mitglieder die 9. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung beschlossen: 
 

Artikel I 
 
§ 9 Dringlichkeitsentscheidungen 

 
Die Überschrift wird geändert in Eil- und Dringlichkeitsentscheidungen. Im Übrigen wird der Wortlaut 
des Paragraphen wie folgt angepasst: 
 
Eilentscheidungen des Haupt- und Finanzausschusses (§ 60 Absatz 1 Satz 1 GO NRW) oder 
Dringlichkeitsentscheidungen der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters gemeinsam mit einem 
Ratsmitglied (§ 60 Absatz 1 Satz 2 GO NRW) bedürfen der Schriftform. Dies gilt für § 60 Abs. 3 Satz 1 GO 
NRW entsprechend.  
 
§ 14 Beigeordnete 
 
Streiche: 
Der Rat wählt einen hauptamtlichen Beigeordneten.   
 
Setze: 
Es werden zwei hauptamtliche Beigeordnete gewählt. Eine/einer der Beigeordneten wird durch 
Beschluss des Rates zur Allgemeinen Vertreterin/ zum Allgemeinen Vertreter der Bürgermeisterin/ des 
Bürgermeisters bestellt. Sie/er führt die Amtsbezeichnung „Erste Beigeordnete/ Erster Beigeordneter“. 
 
§ 15 Öffentliche Bekanntmachungen 
 
In § 15 Abs. 2 wird der Standort unter b) Altes Rathaus ersatzlos gestrichen.  
Bei folgenden Buchstaben wird der Standort jeweils 
c) im Stadtteil Altenburg, in der Buswartehalle am Haus Van-Gils-Str. 24 durch an der St. Hubertus 
Kapelle, Ecke Van-Gils-Straße / Dohrer Weg, 
d) im Stadtteil Barmen, Eschenplatz durch am DORV-Laden/Eschenplatz,  
j) im Stadtteil Koslar, Cäcilienstraße (an der Kirche) durch Kreisbahnstraße (am Kinderspielplatz),  
m) im Stadtteil Merzenhausen, am Haus Prämienstraße 39 durch Streitgasse,  
o) im Stadtteil Selgersdorf, am Feuerwehrgerätehaus durch Altenburger Straße / Kirchplatz,  
p) im Stadtteil Stetternich, Martinusplatz durch Wolfshovener Straße (in Höhe Martinusplatz)  
ersetzt.  
 
 

Artikel II 
Inkrafttreten 

 
Die 9. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Jülich tritt am Tage nach der Bekanntmachung 
in Kraft. 
 



  

Bekanntmachungsanordnung 

 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird darauf hingewiesen, dass die 

Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 

- GO NRW - gegen die vorstehende Satzung nach Ablauf eines Jahres seit der Veröffentlichung dieser 

Satzung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 

 

b) die Satzung oder die sonstige ortsrechtliche Bestimmung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 

gemacht worden, 

 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet, 

 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Jülich vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

 

Jülich, den 06.09.2021 

 

Stadt Jülich 

Der Bürgermeister 

 

 

 

Fuchs 

 


